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Anlage: 

 

 

 
 
 

Für Ihre spätere Tätigkeit bei der DRV Bund ist es wichtig, dass Sie in der Lage sind, 
sich mit Gesetzestexten zu befassen, diese zu verstehen und Zusammenhänge 
herzustellen. Ihre diesbezüglichen Fähigkeiten werden wir im Video-Interview prüfen. 

 
In Vorbereitung auf unser Gespräch bitten wir Sie, sich etwas Zeit zu nehmen. 
Bereiten Sie sich vor, indem Sie sich mit den nachfolgenden Gesetzesvorschriften 
befassen. Es handelt sich hierbei um Sachverhalte, die Ihnen in einer zukünftigen 
Tätigkeit bei der DRV Bund tagtäglich begegnen werden. 

 
Wir erwarten, dass Sie sich in Vorbereitung auf unseren Termin mit dem Inhalt der 
Vorschriften auseinandergesetzt haben und wissen, worum es geht. 

 
Gern können Sie sich Notizen oder Übersichten anfertigen, die Sie zur Beantwortung 
unserer Fragen im Gespräch gern heranziehen dürfen. 

 

Hinweise: 
Unsere Fragen werden die Themengebiete Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen sowie Anrechnungszeiten betreffen. 

 

Für eine vollständige Beantwortung unserer Fragen reichen die nachfolgend 
aufgeführten Paragraphen des SGB VI absolut aus. Sie müssen keine darüber 
hinausgehende Recherche betreiben. 

 

Viel Erfolg! 
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§ 37 SGB VI Altersrente für schwerbehinderte Menschen 
Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn sie 

1. das 65. Lebensjahr vollendet haben, 

2. bei Beginn der Altersrente als schwerbehinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Neuntes Buch) 
anerkannt sind und 

3. die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. 

Die vorzeitige Inanspruchnahme dieser Altersrente ist nach Vollendung des 62. Lebensjahres 
möglich. 

 
§ 50 SGB VI Wartezeiten 

 

(1) Die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von fünf Jahren ist 
Voraussetzung für einen Anspruch auf 

1. Regelaltersrente, 
2. Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und 
3. Rente wegen Todes. 

Die allgemeine Wartezeit gilt als erfüllt für einen Anspruch auf 
 
1. Regelaltersrente, wenn der Versicherte bis zum Erreichen der 

Regelaltersgrenze eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder 
eine Erziehungsrente bezogen hat, 

 
2. Hinterbliebenenrente, wenn der verstorbene Versicherte bis zum Tod eine 

Rente bezogen hat. 
 
(2) Die Erfüllung der Wartezeit von 20 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch 
auf Rente wegen voller Erwerbsminderung an Versicherte, die die allgemeine 
Wartezeit vor Eintritt der vollen Erwerbsminderung nicht erfüllt haben. 

 
(3) Die Erfüllung der Wartezeit von 25 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch 
auf 

 
1. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute und 

2. Rente für Bergleute vom 50. Lebensjahr an. 
 
(4) Die Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch 
auf 
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1. Altersrente für langjährig Versicherte und 
2. Altersrente für schwerbehinderte Menschen. 

 
(5) Die Erfüllung der Wartezeit von 45 Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch 

auf Altersrente für besonders langjährig Versicherte 
 
 

§ 51 SGB VI Anrechenbare Zeiten 
 

(1) Auf die allgemeine Wartezeit und auf die Wartezeiten von 15 und 20 Jahren 

werden Kalendermonate mit Beitragszeiten angerechnet. 

 
(2) Auf die Wartezeit von 25 Jahren werden Kalendermonate mit Beitragszeiten 

aufgrund einer Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage angerechnet. 

Kalendermonate nach § 52 werden nicht angerechnet. 

 
(3) Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden alle Kalendermonate mit 

rentenrechtlichen Zeiten angerechnet. 

 
(3a) Auf die Wartezeit von 45 Jahren werden Kalendermonate angerechnet mit 

 
1. Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit, 

2. Berücksichtigungszeiten, 

3. Zeiten des Bezugs von 

a) Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung, 

b) Leistungen bei Krankheit und 

c) Übergangsgeld, 

soweit sie Pflichtbeitragszeiten oder Anrechnungszeiten sind; dabei werden Zeiten 

nach Buchstabe a in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn nicht berücksichtigt, 

es sei denn, der Bezug von von Entgeltersatzleistungen der Arbeitsförderung ist 

durch eine Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt, 

und 
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4. freiwilligen Beiträgen, wenn mindestens 18 Jahre mit Zeiten nach Nummer 

1 vorhanden sind; dabei werden Zeiten freiwilliger Beitragszahlung in den 

letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn nicht berücksichtigt, wenn gleichzeitig 

Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit vorliegen. 

Kalendermonate, die durch Versorgungsausgleich oder Rentensplitting ermittelt 

werden, werden nicht angerechnet. 

 

(4) Auf die Wartezeiten werden auch Kalendermonate mit Ersatzzeiten (Fünftes 

Kapitel) angerechnet; auf die Wartezeit von 25 Jahren jedoch nur, wenn sie der 

knappschaftlichen Rentenversicherung zuzuordnen sind. 

 

§ 54 SGB VI Begriffsbestimmungen 
 

(1) Rentenrechtliche Zeiten sind 

1. Beitragszeiten,  

 a) als Zeiten mit vollwertigen Beiträgen,  

 b) als beitragsgeminderte Zeiten,  

2. beitragsfreie Zeiten und  

3. Berücksichtigungszeiten.  

 

(2) Zeiten mit vollwertigen Beiträgen sind Kalendermonate, die mit Beiträgen belegt 
und nicht beitragsgeminderte Zeiten sind. 

 

(3) Beitragsgeminderte Zeiten sind Kalendermonate, die sowohl mit Beitragszeiten 
als auch Anrechnungszeiten, einer Zurechnungszeit oder Ersatzzeiten (Fünftes 
Kapitel) belegt sind. Als beitragsgeminderte Zeiten gelten Kalendermonate mit 
Pflichtbeiträgen für eine Berufsausbildung (Zeiten einer beruflichen Ausbildung). 

 

(4) Beitragsfreie Zeiten sind Kalendermonate, die mit Anrechnungszeiten, mit einer 
Zurechnungszeit oder mit Ersatzzeiten belegt sind, wenn für sie nicht auch Beiträge 
gezahlt worden sind. 
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§ 55 SGB VI Beitragszeiten 
 

(1) Beitragszeiten sind Zeiten, für die nach Bundesrecht Pflichtbeiträge 

(Pflichtbeitragszeiten) oder freiwillige Beiträge gezahlt worden sind. 

Pflichtbeitragszeiten sind auch Zeiten, für die Pflichtbeiträge besonderen 

Vorschriften als gezahlt gelten. Als Beitragszeiten gelten auch Zeiten, für die 

Entgeltpunkte gutgeschrieben worden sind, weil gleichzeitig 

Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung oder Zeiten der Pflege eines 

pflegebedürftigen Kindes für mehrere Kinder vorliegen. 

 
(2) Soweit ein Anspruch auf Rente eine bestimmte Anzahl an 

Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit 

voraussetzt, zählen hierzu auch 

1. freiwillige Beiträge, die als Pflichtbeiträge gelten, oder 

2. Pflichtbeiträge, für die aus den in § 3 oder § 4 genannten Gründen Beiträge 

gezahlt worden sind oder als gezahlt gelten, oder 

3. Beiträge für Anrechnungszeiten, die ein Leistungsträger mitgetragen hat. 

 

§ 58 SGB VI Anrechnungszeiten 
(1) Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen Versicherte 

1. wegen Krankheit arbeitsunfähig gewesen sind oder Leistungen zur 

medizinischen Rehabilitation oder zur Teilhabe am Arbeitsleben erhalten 

haben, 

1a. nach dem vollendeten 17. und vor dem vollendeten 25. Lebensjahr mindestens 

einen Kalendermonat krank gewesen sind, soweit die Zeiten nicht mit anderen 

rentenrechtlichen Zeiten belegt sind, 

2. wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft während der Schutzfristen nach 

dem Mutterschutzgesetz eine versicherte Beschäftigung oder selbständige 
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Tätigkeit nicht ausgeübt haben, 

3. wegen Arbeitslosigkeit bei einer deutschen Agentur für Arbeit oder einem 

zugelassenen kommunalen Träger nach § 6a des Zweiten Buches als 

Arbeitsuchende gemeldet waren und eine öffentlich-rechtliche Leistung 

bezogen oder nur wegen des zu berücksichtigenden Einkommens oder 

Vermögens nicht bezogen haben, 

3a. nach dem vollendeten 17. Lebensjahr mindestens einen Kalendermonat bei 

einer deutschen Agentur für Arbeit oder einem zugelassenen kommunalen 

Träger nach § 6a des Zweiten Buches als Ausbildungsuchende gemeldet 

waren, soweit die Zeiten nicht mit anderen rentenrechtlichen Zeiten belegt sind, 

4. nach dem vollendeten 17. Lebensjahr eine Schule, Fachschule oder 

Hochschule besucht oder an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 

im Sinne des Rechts der Arbeitsförderung teilgenommen haben (Zeiten einer 

schulischen Ausbildung), insgesamt jedoch höchstens bis zu acht Jahren, oder 

5. eine Rente bezogen haben, soweit diese Zeiten auch als Zurechnungszeit in 

der Rente berücksichtigt waren, und die vor dem Beginn dieser Rente liegende 

Zurechnungszeit, 

6. Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen haben; 

dies gilt nicht für Empfänger der Leistung, 

 
a) die Bürgergeld nach § 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches nur 

darlehensweise oder 

 
b) nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1 des Zweiten Buches bezogen 

haben. 
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Zeiten, in denen Versicherte nach Vollendung des 25. Lebensjahres wegen des 

Bezugs von Sozialleistungen versicherungspflichtig waren, sind nicht 

Anrechnungszeiten nach Satz 1 Nummer 1 und 3. 3Nach Vollendung des 25. 

Lebensjahres schließen Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von Bürgergeld nach 

§ 19 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Anrechnungszeiten wegen Arbeitslosigkeit 

aus. 

 

(4a) Zeiten der schulischen Ausbildung neben einer versicherten Beschäftigung oder 

Tätigkeit sind nur Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung, wenn der 

Zeitaufwand für die schulische Ausbildung unter Berücksichtigung des Zeitaufwands 

für die Beschäftigung oder Tätigkeit überwiegt. 

 

§ 122 SGB VI Berechnung von Zeiten 

 

(1) Ein Kalendermonat, der nur zum Teil mit rentenrechtlichen Zeiten belegt ist, zählt 
als voller Monat. 

 

(2) Ein Zeitraum, der in Jahren bestimmt ist, umfasst für jedes zu berücksichtigende 
Jahr zwölf Monate. Ist für den Beginn oder das Ende eines Zeitraums ein bestimmtes 
Ereignis maßgebend, wird auch der Kalendermonat, in den das Ereignis fällt, 
berücksichtigt. 

 

(3) Sind Zeiten bis zu einer Höchstdauer zu berücksichtigen, werden die am 
weitesten zurückliegenden Kalendermonate zunächst berücksichtigt. 

 

 

 

 
 
 


